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Das Magazin

TITEL
DIE WIRTSCHAFT – Ihr Wirtschaftsmagazin von 
der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg.

KURZCHARAKTERISTIK
DIE WIRTSCHAFT ist das offizielle Magazin der 
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg. Als regionales Wirtschaftsmagazin enthält 
es wertvolle Informationen, Tipps, Meldungen 
und Reportagen – für und aus dem Mittelstand 
der Region. 

DIE WIRTSCHAFT richtet sich in erster Linie an 
Entscheider: vom mittelständischen Geschäfts-
führer bis zum Vorstandsvorsitzenden eines 
Global Players. Aktuelle Unternehmensnach-
richten, Interviews, spannende Hintergrund-
geschichten und packende Reportagen aus  
der Wirtschaftswelt sind fester Bestandteil  
des Magazins. Darüber hinaus gibt es nützliche  
Serviceseiten, Unternehmensporträts, interne 
Veranstaltungshinweise und regelmäßig erschei-
nende Sonderthemen im „Verlag Spezial“.

ZIELGRUPPE
Zu den Lesern des IHK-Magazins zählen große 
und mittelständische Unternehmen, Einzelunter-
nehmen und Selbstständige mit hoher Gewinn-
umlage. Zum Leserkreis gehören Inhaber, 
Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Gesell-
schafter und leitende Angestellte. Diese Leser-
schaft zeichnet sich durch einen gehobenen 
Lebens- und Bildungsstandard sowie großes 
unternehmerisches Interesse aus.

RUBRIKEN
- Querbeet (Zahlen + Fakten grafisch aufbereitet)
- News (Meldungen und Termine aus der Region)
- Titelstory
- Aus der Praxis (Kurzmeldungen)
- Wirtschaft regional 
- Alles was Recht ist (+ Kurzmeldungen)
- IHK-Veranstaltungen 
- Standort Wirtschaft
- Nachgefragt
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Das Magazin

ERSCHEINUNGSWEISE
6 Ausgaben im Jahr 
(Jan/März/Mai/Juli/Sep/Nov) 

Anzeigenschluss:
jeweils zum 15. des Vormonats

Druckunterlagenschluss:
jeweils zum 30. des Vormonats

Druckauflage:
ca. 30.000 Stk.

Verbreitete Auflage:
ca. 30.000 Stk.

HEFTFORMAT
DIN A4 (210 x 297 mm)
Satzspiegel: 185 x 256 mm

JAHRGANG
76. Jahrgang 2022

UMFANGSANALYSE
6 Ausgaben im Jahr 2021
Feb/April/Juni/Aug/Okt/Dez

REICHWEITE
Ergebnisse der bundesweiten TNS Emnid- 
Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 
2018 auf Seite 12.
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Verbreitungsgebiet

DIE WIRTSCHAFT ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von ca. 30.000 Exemplaren. Empfänger 
sind Unternehmer, Geschäftsführer, Gesellschafter und leitende  
Angestellte von Unternehmen im Kammerbezirk  
Bonn/Rhein-Sieg.
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Niederkassel

 ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von 43.000  Exemplaren  
in ansprechender vierfarbiger Aufmachung.

Empfänger sind Unternehmer, Geschäftsführer,  
Gesellschafter und leitende Angestellte  
von Unternehmen im Kammerbezirk Bonn/Rhein-Sieg.
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Themenplan Verlag Spezial 2022

1. Bauen – modern, nachhaltig und effizient

2. Dienstleister in Bonn Rhein-Sieg

3. Veranstaltungen, Messen und Events

4. Starke Wirtschaft in Bonn Rhein-Sieg

5. Auto, Logistik und Verkehr

6. Finanzen und nachhaltige Investments

Es gilt der jeweilige Anzeigen- und Redaktionsschluss der Hauptausgabe; Änderungen vorbehalten.

Unter dem Label Verlag Spezial werden auf 6 bis 
12 Seiten Kernthemen der regionalen Wirtschaft  
behandelt. Innerhalb der wechselnden Themen-
schwerpunkte bieten sich für Kunden attraktive 
Möglichkeiten, ihr Unternehmen aufmerksam-
keitsstark zu präsentieren.

KONTAKT
Beratung/Buchung:
Renate Vogel
Telefon: 030 26393488
az@wirtschaft-brs.de
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vor einer neuen Taktik betroffen, die von 
Cyberkriminellen weltweit genutzt wird: 
Durch Hacker-Angriffe werden Unterneh-
mensdaten verschlüsselt, die Unternehmen 
derart erpresst, dass, sollten sie nicht zahlen, 
ihre internen Informationen im Darknet 
landen. So passiert bei Canon USA. Eine 
Cybergang namens Maze hatte sich mit  
ihrer Software Zugang in die Systeme des 
Drucker- und Kameraherstellers verschafft 
und dort Dokumente, Fotos und ganzen 
Datenbanken verschlüsselt. Maze forderte 
ein Lösegeld zur Datenfreigabe. Sollte es 
sich nicht melden und zahlen, drohten die 
Täter, die Daten ins Internet zu stellen. Laut 
dem Hacker-Fachportal Bleeping Computer 
wurden Canon auf diese Weise zehn Tera-
byte Daten gestohlen. Einer ähnlichen  
Masche fielen auch andere, durchaus große 
und global agierende Firmen zum Opfer.  
So auch der Kopiererhersteller Xerox, der 
Kreuzfahrtanbieter Carnival Cruises oder 
auch der Jack-Daniel’s-Hersteller Brown-
Forman. Bei allen sind die Hacker bei ihrer 
Erpressung mit Ransomware – so der Fach-
ausdruck für die schädlichen Programme – 
vorgegangen.

Arne Schönborn warnt: „Werden Firmen-
daten und Know-how veröffentlicht oder 
der Konkurrenz zugespielt, dann ist der 
Schaden meist immens.“ Dabei droht nicht 
nur internationalen Firmen Gefahr. Auch  
in Deutschland sind der Behörde Fälle  
bekannt, die sie aus Gründen der Vertrau-
lichkeit nicht nennt.

Die Ransomware-Methode ist für die Krimi-
nellen dabei nicht nur besonders erfolg-
versprechend, sondern auch einfach in der 
Anwendung. Und so steigt die Zahl der  
Angriffe stetig an, bei denen vertrauliche 
Informationen digital erpresst werden. Lag 
sie Anfang 2020 noch bei elf Prozent, schätzt 
der Softwareanbieter Emsisoft in seinen Erhe-
 bungen, dass die Quote bis Jahresende auf 
50 Prozent steigen könnte. „… und die Ten-
denz ist weiter massiv steigend“, betont 
Emsisoft-Technikchef Fabian Wosar. In einem 
Interview mit dem Handelsblatt sagt er: 

„Mittlerweile versucht fast jede große Grup-
pe, Daten zu klauen. Es handelt sich nach 
unserer Einschätung um rund ein Dutzend 
Organisationen mit Namen wie Evil Corp., 
REvil oder eben Maze.“ Die Firma Emsisoft 
zählt zu den führenden Unternehmen bei 
der Bekämpfung von Ransomware. 

Bereits ganz zu Anfang der Pandemie 
schalteten weitsichtige Arbeitgeber schnell 
und schickten Teile ihrer Belegschaft ins 
Homeoffice. Um Kontakte untereinander zu 
beschränken und so die Infektionszahlen 
versuchen, niedrig zu halten, galt es 
schnell, besonders für Büroarbeiter, den 
Schreibtisch zu räumen und in die eigenen 
vier Wände zu verlagern. Laut Bitkom für 
ein Drittel aller Arbeitnehmer ein bisher 
unbekanntes Arbeitsmodell. Kann das  
Arbeiten von Zuhause aus zu einem zukunfts-
trächtigen Modell werden? Immerhin: Neu 
ist die Idee nicht. In vielen Fällen ist es 
völlig ausreichend und ohne weiteres  
möglich, mit einem PC oder Notebook von 
Zuhause aus zu arbeiten. Das einzusehen, 
fällt vielen Arbeitgebern aber nach wie vor 
schwer. Manche fürchten gar, ihre Ange-
stellten würden nicht mehr richtig arbeiten. 

Dabei ist laut einer DAK-Studie, die im Juli 
2020 in Auftrag gegeben wurde, genau das 
Gegenteil der Fall. Sie bescheinigt dem 
Homeoffice vor allem eins: Es ist eine echte 
Produktivitätsschleuder. 56 Prozent der  
Befragten, die mittlerweile regelmäßig zu 
Hause arbeiten, gaben an, sie seien dort 
produktiver als im Büro. Zwei Drittel er-
klärten, sie könnten Beruf und Familie bes-
ser miteinander vereinbaren. Ähnlich viele 
freuen sich über den Zeitgewinn, seit das 
Pendeln zum Arbeitsplatz weggefallen ist. 
Überhaupt bedeutet Homeoffice für viele 
oft weniger Stress. In der DAK-Studie, die 
der DPA vorliegt, fühlten sich vor Aus-
bruch der Pandemie 21 Prozent der Be-
schäftigten regelmäßig gestresst. Mitten in 
der Krise sinkt diese Zahl auf 15 Prozent. 
Und der Anteil der Erwerbstätigen, die nie 
oder nur gelegentlich gestresst waren, stieg 
von 48 auf 57 Prozent. Das Ergebnis der 
der Studie, in der rund 7.000 Arbeitnehmer 
befragt wurden, bilanziert der Arbeit im 
Homeoffice positive Auswirkungen. „Von 
zu Hause aus zu arbeiten, senkt nicht nur 
die Ansteckungsgefahr vor Virusinfektionen, 
sondern zahlt sich auch für das seelische 
Gleichgewicht aus“, erklärt DAK-Vorstands-
chef Andreas Storm. „Die positiven Erkennt-
nisse müssen für die Zukunft genutzt werden.“

Digitalisierung im Eiltempo
Doch was braucht es, damit die Arbeit von 
Zuhause aus nicht nur produktiv, sondern 
auch sicher ist? Eine Frage, die IT-Abtei-
lungen landauf, landab seit März beschäf-
tigt. Für die war es ein arbeitsreiches Jahr, 
denn für sie galt und gilt es weiterhin, Mit-
arbeiter – oft sehr kurzfristig – mit dem 

entsprechenden Equipment für einen halb-
wegs funktionierenden Heimarbeitsplatz 
auszustatten: PCs bzw. Notebooks, Fern-
zugänge und Videokonferenzsoftware 
musste angeschafft und der Umgang damit 
teilweise noch beigebracht werden. So erfuhr 
manches Unternehmen in einem Monat 
mehr Digitalisierung als in all den Jahren 
davor. Soweit so gut. 

Doch damit einher geht auch eine Neu-
aufstellung der Sicherheitskonzepte, wenn 
sich plötzlich die Hälfte der Belegschaft 
vom heimischen Küchentisch oder der 
Couch aus ins Firmennetzwerk einloggt. 
Ein Problem, das viele Unternehmen vor 
ungeahnte Herausforderungen stellt. Denn 
auch wenn die Umsätze einbrechen, an  
IT-Sicherheit sollte gerade in diesen Zeiten 
nicht gespart werden. Und so erfahren  

Anbieter von Speziallösungen Firmennetz-
werke, die Überwachung des Datenverkehrs 
oder die Schulung von Mitarbeitern momen-
tan Hochkonjunktur. Egal ob kleines oder 
großes Unternehmen: Alle sind momentan 
bestens damit beraten, einen geeigneten 
Maßnahmenkatalog zu entwickeln, um die 
IT-Sicherheit jederzeit gewährleisten zu 
können. Das zeigen die an Häufigkeit zu-
nehmenden Cyberangriffe im Coronajahr 
2020. Oftmals machen sich Malware-Be-
treiber die Sorge der Menschen zu nutze. 
So wurden schon im Frühjahr Dateien  
verbreitet, mit denen man angeblich eine 
interaktive Virusausbreitungskarte instal-
lieren kann. Doch was man sich schluss-
endlich installiert ist ebendas: Ein Virus, 
der versucht, Nutzernamen, Passwörter und 
Kreditkartennummern abzugreifen.

IT-Sicherheitsexperten sind alarmiert. Der 
Präsident des BSI (Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik) Arne 
Schönbohm etwa sagte dem Wirtschafts-
magazin Handelsblatt, dass er „derzeit  
eine neue Qualität der Gefährdungslage  
im Kontext Ransomware“ beobachte. So 
gebe es vermehrt Fälle, in denen Angreifer 
vor der Verschlüsselung Interna stehlen. 

Cyberangriffe bereiten IT-Sicherheits-
experten Sorgen
Die Cyberangriffe sind dabei durchaus 
spektakulär. Besonders Unternehmen sind 

HEIMARBEIT RELOADED
Das letzte Jahr stellte für viele Berufsgruppen die Weichen 

neu. Weltweit brachte das Coronavirus Menschen und Unter-
nehmen an ihre Grenzen. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten 

blieb vielen nur eins: Das Arbeiten im Homeoffice.

„Werden Firmendaten und 
Know-how veröffentlicht 

oder der Konkurrenz zuge-
spielt, dann ist der Schaden 

meist immens.“

R
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Beispielseiten Verlag Spezial

Strom-Vertrag abgeschlossen wird. Der Um-
stieg auf den Bonner Ökostrom lohnt sich 
auch deshalb, da die KfW-Förderung in Höhe 
von 900 Euro für die Installation einer Wall-
box an den Bezug von Strom aus erneuerba-
ren Energien geknüpft ist.

Die KfW-Mittel sind begrenzt, deshalb ren-
tiert sich schnelles Handeln. Das Fördergeld 
muss vor der Bestellung beantragt werden.

Wallboxen für unterschiedliche  
Ansprüche
Die SWB-Wallbox Standard ist mit den Zu-
schüssen von KfW und SWB bereits ab 899 
Euro erhältlich und lädt zuverlässig. Die SWB-
Wallbox Komfort verfügt darüber hinaus 
über einen RFID-Chip, der die Ladebox vor 
fremden Zugriffen schützt. Zur Wahl steht 
zudem die SWB-Wallbox Smart, die mit ei-
ner Photovoltaik-Anlage verbunden und per 
App gesteuert werden kann. Bei allen SWB-

SWB-Klimaoffensive mit Wallbox-Zuschuss

Um die Elektromobilität in Bonn und der 
Region voranzubringen, bietet SWB Energie 
und Wasser jetzt einen Klima-Zuschuss 
beim Kauf einer Wallbox zum Laden von 
E-Autos. Zusammen mit der KfW-Förde-
rung ist die Installation der heimischen 
Ladestation damit hierzulande vergleichs-
weise günstig.

„Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass 
weniger CO2 auf Bonns Straßen ausgestoßen 
wird. Deshalb treiben wir die Elektromobili-
tät in der Stadt voran. Damit die Menschen 
auf E-Autos umsteigen, braucht es ein gutes 
Angebot. Das bieten wir mit unserem Bonn-
Natur-Zuschuss“, betont Robert Landen, Ver-
triebsleiter SWB Energie und Wasser.

Die Förderangebote von SWB und KfW
Je nach Wallbox-Typ beträgt der SWB-Zu-
schuss zwischen 750 bis 1000 Euro, wenn 
beim Kauf einer SWB-Wallbox ein BonnNatur-

Wallboxen ist die Standard-Installation im 
Preis inbegriffen. Alle SWB-Wandladestatio-
nen verfügen über eine maximale Ladeleis-
tung von 11 Kilowatt. Damit wird ein E-Auto 
in bis zu 3,5 Stunden komplett aufgeladen.

Eigentümergemeinschaften und Mieter von 
Mehrfamilienhäusern müssen nicht auf den 
Strom aus der E-Tanke verzichten. SWB 
Energie und Wasser hat zu diesem Zweck das 
Programm SWB home charging aufgelegt. 
Die SWB-Tochter installiert auf eigene Kos-
ten die Elektroinfrastruktur in der Tiefgarage 
inklusive Lastmanagement.

Jede Hauspartei kann eine Wallbox am ei-
genen Stellplatz mieten, die übrige Gemein-
schaft wird nicht belastet. Betrieb, Wartung 
und Entstörung sind in der Miete enthalten. 

Jetzt informieren
www.stadtwerke-bonn.de/wallbox-ihk.

ADVERTORIAL

Prozess, Unternehmen durch ein Darlehen 
zu unterstützen – ganz nach dem genossen-
schaftlichen Prinzip „Was einer alleine nicht 
schafft, das schaffen viele.“

„Crowdinvesting ist als alternative Form  
der Kapitalbeschaffung ein zukunftsfähiges 
Modell. Zusammen mit gemeinsamfinan-
zieren.de stellen wir uns den Zeichen der 
Zeit und handeln im Sinne unserer Kunden 
vorausschauend. Diese profitieren von inno-
vativ verknüpften Netzwerken.“, bekräftigt 
Michael Schiefer, Bereichsdirektor Genossen-
schaften & Kommunikation der Volksbank 
Köln Bonn. Die Crowdinvesting-Plattform 
gemeinsamfinanzieren.de wird es Investo-
ren ermöglichen, in attraktive, renditestar-
ke Projekte und vorwiegend regionale Un-
ternehmen zu investieren. Dabei vergeben 
die Anleger Darlehen an ausgewählte Pro-
jekte, die auf der Online-Plattform ausführ-

Gemeinsam finanzieren – Crowdinvesting

In Kürze startet mit gemeinsamfinanzieren.
de eine neue Online-Plattform für Crowd-
investing. Kooperationspartner für das inno-
vative, digitale Finanzinstrument ist die 
Volksbank Köln Bonn eG.

Die Finanzdienstleistungsbranche befindet 
sich im Zuge der Digitalisierung in einem 
grundlegenden Wandel. Die Volksbank 
Köln Bonn stellt sich diesen Herausforder-
ungen und bietet durch die Kooperation 
mit der Crowdinvesting-Plattform gemein-
samfinanzieren.de ein innovatives Finanz-
instrument, von dem sowohl Firmen- als 
auch Privatkunden profitieren können. 

Crowdinvesting überträgt in Form der 
Schwarmfinanzierung die genossenschaft-
liche Idee in die digitale Welt. So wird 
 gemeinsamfinanzieren.de Anlegern er-
möglichen, in einem vollständig digitalen 

lich und transparent vorgestellt werden. In 
nur wenigen Schritten und bereits ab einem 
Betrag von 250 Euro kann ein Anleger un-
kompliziert in ein Projekt investieren. Unter-
nehmen wird damit eine attraktive Finan-
zierungsmöglichkeit und eine spannende 
Alternative oder Ergänzung zu klassischen 
Bankkrediten geboten.

Anfragen zu den Projekten vermittelt die 
Volksbank Köln Bonn an die Crowdinves-
ting-Plattform gemeinsamfinanzieren.de.

Kontakt
Marion Poschen
marion.poschen@volksbank-koeln-bonn.de
Tel. 0221 2003 68422

ADVERTORIAL

Ihre Ansprechpartnerin für die Vermittlung an gemeinsamfinanzieren.de

Marion Poschen, 0221 2003-68422, marion.poschen@volksbank-koeln-bonn.de

     
  

Clever sparen, Clever sparen, 
 zu Hause laden! zu Hause laden! zu Hause laden! zu Hause laden! zu Hause laden! zu Hause laden!

ab 899 €
Effektivpreis*

* Effektivpreis inkl. KfW-Förderung und BonnNatur-Zuschuss.

Schnell und günstig daheim laden, das machen unsere Wallboxen möglich. Bestellen Sie 
jetzt und genießen Sie das Rundum-Sorglos-Paket von der Beratung bis zur Installation. 
stadtwerke-bonn.de/wallbox-ihk
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Grunde auch immer. Umweltfreundlich 
wäre es allemal und mit Sicherheit auch 
ästhetisch.

Immobilieninvestoren beeinflusst 
vom Klimawandel
Wie sehr der Klimawandel die Investments  
in Immobilien beeinflusst, zeigt eine aktuelle 
Studie des internationalien mmobiliendienst-
leisters Savills. Im Rahmen der Publikations-
reihe „Impacts“ untersuchte das Unterneh-
men die Auswirkungen des Klimawandels 
und die dazugehörigen sozialen, ökologi-
schen, demografischen und tech nologischen 
Trends im Hinblick auf die Immobilienwirt-
schaft. Laut dieser halten Investoren weltweit 
an Environment Social Governance (ESG)  
geführten Strategien zur Bekämpfung des 
Klimawandels fest. Hauptgrund: Die Bedro-
hung der „Immobilienperformance“.

Laut der Savills-Studie geht es „für die 
größten Investoren auf dem Immobilien-
markt in Bezug auf die Auswirkungen  
des Klimawandels nun nicht mehr nur  
darum das Richtige zu tun und anzuerken-
nen, dass Anlageprodukte mit einem star-
ken ESG-Rating tendenziell überperformen. 
Vielmehr geht es auch um die Widerstands-
fähigkeit des jeweiligen Immobilienstand-
ortes in Verbindung mit den Risiken durch 
Umwelteinflüsse und -katastrophen“.  
Sophie Chick, Direktorin von Savills World 
Research und Co-Leiterin der „Impacts“-
Publikation erläutert weiterhin: „Proteste 
und Aktionen zwingen Regierungen  
Handeln.“ Laut Savills ist neben der Gefahr 
durch Überschwemmungen und Flächen-
brände eines der größten Risiken des 
Klima wandels die Gewährleistung der 
Ernährungs sicherheit. Die Lebensmittel-
punkte der Menschen und damit auch  
die Immobilienstandorte sind abhängig  
von dem jeweiligen Zugang zu Nahrung. 
Daher werde die Ernährungssicherheit zu 
einem entscheidenden Faktor bei Investi-
tionen und Immobi lienentwicklungen. 
Chick sieht im Umgang mit der Corona-
Pandemie eine große Chance: „Corona  
verdeutlicht mögliche Folgen von Natur-
gewalten. COVID-19 ist wie eine beschleu-
nigte Variante des Klimawandels. Die  
Pandemie hat verdeutlicht, welche Aus-
wirkungen Naturgewalten weltweit haben 
können. Die innovativen Ansätze der 
Immo bilienwirtschaft im Umgang mit der 
Pandemie müssten nun adaptiert werden, 
um Immobilien in jeder Phase ihres Lebens-
zyklus klimaverträglicher zu machen. Ange-
sichts der staatlichen Regulierungen in die-
sem Bereich  
wird ein pro-
aktiver Ansatz 
die einzige  
Option sein.“

Grün ist 
Trumpf
Grünflächen sind wichtig, gerade im urbanen 
Raum. Hier erfüllen sie gleich eine Vielzahl 
wichtiger Aufgaben und bereichern das Leben. 
Denn vor allem Stadtbewohner brauchen 
Abwechslung vom oftmals betonierten Ein-
heitsgrau. So ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass Grünanlagen die Gesundheit fördern. 
Doch auch aus ökologischer und wirtschaft-
licher Sicht sind Grünflächen ein wichtiger 
Baustein der Wohnraumplanung. So ver-
bessern sie auf Dächern, Fassaden und Frei-
flächen das Mikroklima, helfen bei der  
Bekämpfung von Temperaturextremen und 
senken ganz nebenbei auch noch die Primär-
Energiekosten. Doch das Plus an mehr  
Lebensqualität gelingt nur bei richtiger  
Planung, Ausführung und Pflege. Kurz: Es 
ist wichtig, die Pflege der Grünflächen un-
ter Aspekten der Wirtschaftlichkeit zu opti-
mieren, denn häufig mangelt es hier an 
Know-how und geeignetem Personal, das 
sich mit den ganz individuellen Besonder-
heiten der Grünflächenpflege auskennt.

Wer hier investiert und ausgesuchte Profis 
engagiert, kann damit auch längerfristig 
Kosten einsparen. Bei geschickter Planung,  
z. B. durch die Bepflanzung von klimatole-
ranten, robusten Pflanzen können unter  
Umständen die Pflegekosten der Grünanlagen 
gesenkt werden. Denn eine artenreiche,  
geschlossene, bodendeckende Bepflanzung  
vermindert nicht nur den Pflegeaufwand  
signifikant und verbessert die Optik der 
Grünflächen sondern fördert auch die Bio-
diversität der Insektenlandschaft. Eine be-
darfsgerechte Wegeführung optimiert eben-
falls die Wirkung einer Grünanlage.

Diese und viele weitere Kniffs und Tricks hält 
ecoverde bereit. Das Alfterer Unternehmen 
mit dem grünen Daumen ist Ihr vertrauens-
voller Partner in allen Fragen rund um Ihre 
Grünflächen. Der Garten- und Landschaftbau-
Spezialist beschäftigt übrigens Menschen mit 
und ohne Behinderung, die gleichwertig Hand 
in Hand arbeiten. Soziales Miteinander und 
Inte gration sind bei ecoverde gelebte Firmen -
philosophie. Dabei gibt der wirtschaftliche 
Erfolg ecoverde recht. Die Qualität der Arbeit 
und die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter scheut 
in keiner Weise den Vergleich zu Betrieben 
mit konventionellen Beschäftigungsformen.

Betriebsleiterin Barbara Nünninghoff berät 
Sie gerne zur Pflege Ihrer Außenanlagen.

ecoverde – grün in Gemeinschaft
www.ecoverde-bonn.de

ADVERTORIALR

www.ecoverde.de

Professionelle 
Grün- und  

Freiflächenpflege

So funktioniert 
Integration 
Mit der Gründung der ecoverde Bonn 
haben wir ein Zeichen gesetzt. Denn wir 
wollen zeigen, dass Integration am ersten 
Arbeitsmarkt funktioniert. Darum arbeiten 
in unseren Teams Menschen mit und ohne 
Handicap jeden Tag gemeinsam an Land-
schaftspflege-Projekten. Und sind dabei 
überaus erfolgreich.

Denn um gute Leistung zu erbringen 
kommt es nicht darauf an Hindernisse zu 
sehen, sondern Chancen und Herausforde-
rungen anzunehmen. Ihr Erfolg ist für uns 
der Beweis, dass ein gutes Team gemeinsam 
jede Aufgabe meistern kann. Und das wir 
mit unserem klaren Fokus auf eine starke 
Gemeinschaft innerhalb unseres Teams auf 
dem richtigen Weg sind.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Bonn 
Barbara Nünninghoff
Tel.: 02222 / 929721 - 0 
info@ecoverde-bonn.de

 

Umwelttechnologien für höhere 
Energieeffi zienz sorgen und so aus dem 
Gebäudebau schon jetzt nicht mehr weg-
zudenken sind. Der Gesetzgeber gibt den 
Takt vor. So sollen künftig alle Neubauten 
ausschließlich als „Niedrigstenergiegebäude“ 
errichtet werden. Das Ziel: Eine neue Ära 
hoch gradig energieeffizienter Bauten. In  
einer Studie des Zukunftsinstituts für die 
HEAG Holding AG (dem Beteiligungsmana-
gement der Wissenschaftsstadt Darmstadt) 
geht die bauverein AG davon aus, dass wir 
in Zukunft vermehrt in Aktiv häusern leben: 

„Auch die bauverein AG wird in Zukunft 
neue Gebäude vornehmlich als Energie-
Plus-Gebäude konzipieren, die durch intel-

ligente Konstruktion und innovative Tech-
nologien mehr Energie gewinnen, als für 
ihren Betrieb und von den Bewohnern be-
nötigt wird.“ Der Wohnungsbauer gibt sich 
optimistisch und voller Tatendrang. So will 
man „schon im Jahr 2025 Eco-Home-Ra-
tings für energie effizientes und umwelt-
freundliches Bauen überall zum Standard 
setzen. Neubauten werden dann nicht mehr 
unter der Einstufung ‚exzellent‘ errichtet 
werden und Bestandsgebäude längst einer 
umfassenden energetischen Sanierung un-
terzogen worden sein. Photovoltaikanlagen 
beispiels weise werden nicht mehr nur auf 
Dächern installiert, sondern leicht und un-
auffällig in Fassaden integrierbar. Durch 

eine Vielzahl sich ergänzender Maßnahmen 
werden selbst Bestandsgebäude zu weitge-
hend energieautarken Wohneinheiten.“

Bleibt zu hoffen, dass sich davon auch die 
Kommunalpolitik in Bonn/Rhein-Sieg eine 
Scheibe abschneidet. In Bornheim hatte es 
eine politische Debatte um begrünte Dächer 
gegeben. So hatten sich die Grünen mit 
Unterstützung von SPD und Linken nicht 
mit einem Antrag durchsetzen können, der 
Dachbegrünung bei Neubauten in Gewerbe-
gebieten verbindlich vorgesehen hätte. Ver-
treter von CDU, FDP und UWG hatten sich 
gegen eine solche zwingende Vorgabe sei-
tens der Stadt ausgesprochen. Aus welchem 

ADVERTORIAL

So landet der tägliche Abfall nicht in einer 
Batterie von Mülltonnen oder Containern, 
die ganze Hauswände zieren und am Abfuhr-
tag einzeln an die Straße gezogen werden 
müssen. Ob Restmüll, Papier, Bioabfall oder 
Wertstoffe, alles verschwindet in Unterflur-
containern unterschiedlicher Größe und 
unsichtbar unter der Erde. Ein Unter-
flurcontainer ersetzt bis zu fünf große  
Abfallcontainer. Das spart Platz, bietet  
ein sauberes Erscheinungsbild und lässt 
sich gut in das Wohn- und Arbeitsumfeld 
inte grieren. 

Der Zugang zu den Unterflurcontainern ist 
barrierefrei und der Abfall lässt sich durch 

Auch mit Müll ein schönes Zuhause
Müll unter der Erde, wie geht das? 
Das geht schon länger und bietet 
zahlreiche Vorteile. In der Fachspra-
che nennt man diese Abfallsammel-
systeme Unterflurcontainer. Auch bei 
uns im Rhein-Sieg-Kreis ist dieses 
effektive und weitgehend unsichtbare 
System auf dem Vormarsch.

Wir als RSAG sind schon vor Jahren auf 
diesen Zug aufgesprungen und bieten das 
Sammelsystem zu attraktiven Konditionen 
an. Ob für den privaten Wohnungsbau oder 
gewerbliche und öffentliche Einrichtungen: 
Eigentümer, Bauherren und Investoren setzen 
auch im Kreis verstärkt auf dieses System. 

eine optimale Einwurfhöhe leicht entsorgen. 
Auf Wunsch gibt es verschließbare Behälter 
um eine Fremdbefüllung zu verhindern. Ein 
System mit vielen Vorteilen, um sich auch 
mit oder trotz Müll ein schönes Zuhause zu 
schaffen.

Ganz wichtig für Architekten und Planer: 
Wer sich für dieses innovative System  
entscheidet, braucht eine frühzeitige und 
gründliche Planung. 

Unsere Fachleute unterstützen da gerne 
und beraten kostenlos: 02241 306-273  
oder -271. Oder schreiben Sie uns eine  
E-Mail an unterflur@rsag.de

Auch mit Müll ein schönes Zuhause

Wir haben die Lösung 
für Sie!
www.rsag.de /unterflur
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Namen „H2 Haul“ ein EU-Projekt, um  
Wasserstoff-Lkws auf die Straße zu bringen. 
62 Unternehmen, darunter Daimler, Shell, 
Total und DB Schenker, möchten bis 2030 
100.000 Wasserstoff-Lkws auf die Straße 
bringen. „Die Dringlichkeit bei der Bekämp-
fung des Klimawandels hat nicht nachgelas-
sen“, erklären die Bündnispartner. Gesetzt 
wird auf Wasserstoff als Energielieferant. 
In den Fahrzeugen sollen Brennstoffzellen 
zum Einsatz kommen, die Wasserstoff in 
elektrische Energie für den Elektromotor 
umwandeln. Auch bei MAN erkennt man 
das Potenzial: „Die Verantwortung gegen-
über Umwelt und Gesellschaft nehmen wir 
sehr ernst“ so Dr. Frederik Zohm, Vorstand 
für Forschung & Entwicklung bei MAN 
Truck & Bus. „Wir verwenden viel Energie 
für die Entwicklung alternativer Antriebe. 
Wasserstoff kann dabei eine interessante 
Lösung sein.“ 

MAN erprobt hierbei sowohl den Einsatz 
einer Brennstoffzelle als auch eines H2-
Verbrennungsmotors. Praxistauglich sollen 
die Entwicklungen bereits 2023/24 sein. 

„Ziel ist die Erprobung des gesamten Öko-
systems Wasserstoff in der Transportlogis-
tik“, so Zohm. Gemeinsam mit bayrischen 
Infrastrukturbetreibern und Speditionspart-
nern möchte das Unternehmen Wasserstoff 
für den Einsatz im Straßengüterfernverkehr 
testen. Erste Gespräche mit der bayrischen 
Landesregierung hierzu laufen bereits.Glaubt 
man den Akteuren, die sich für eine echte 
Mobilitätswende aussprechen und mit Voll-
dampf in die Entwicklung gehen, und zieht 
auch die Politik mit, steht einem umwelt-
freundlicheren Transportverkehrswesen 
nichts mehr im Wege.

Eine Umstellung von Verkehrskonzepten 
gilt als unausweichlich, will man die Klima-
ziele auch nur annähernd erreichen. Ganz 
vorne mit dabei: Die Fuhrparks der Logistik-
branche. Denn ohne deren Umstellung wird 
ein „sauberer“ Straßenverkehr kaum mög-
lich sein. Blickt man sich einmal genauer 
um, stellt man schnell fest, dass die Logistik- 
und Transportunternehmen unter großem 
Druck stehen. Noch sind praktikable Alter-
nativen zum klassischen Kraftverkehr nicht 
genügend ausgereift, um fossile Brennstoffe 
ersetzen zu können. Doch die Zeit drängt. 
Will man allen Ernstes den Klimawandel 
aufhalten, ist es absolut unumgänglich,  
den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 
um 55 Prozent zu senken. Viele halten 
selbst das noch für nicht ausreichend.  
Was also tun?

Netto und Mercedes Benz zeigen,  
was geht
Dass ein nachhaltigeres Fahrzeugmana-
gement im Transportsektor möglich ist,  
zeigen u.a. Mercedes und der Discounter 
Netto. So testet das Handelsunternehmen 
seit Ende 2020 die Anlieferung der Ham-
burger Netto-Filialen mit „eActros“-Lkws 
von Mercedes. „Netto engagiert sich schon 
lange dafür, den Energieverbrauch kontinu-
ierlich zu senken und die Lieferkette nach-
haltiger zu gestalten. Dazu gehört auch  
die stetige Optimierung unserer Logistik-
abläufe“, heißt es in einem offizilellen  
Satement aus der Unternehmenskommu-

nikation bei Netto Marken-Discount. „Mit 
dem E-Lkw wollen wir einen neuen Weg 
testen, den CO2-Ausstoß auf den Straßen 
weiter zu reduzieren.“ Sollte sich der  
Mercedes eActros im Praxistest als taug-

lich erweisen, wäre das ein großer Schritt 
zu einem grüneren Transportverkehr und 
hätte wahrscheinlich Signalwirkung für  
die gesamte Branche. „Gerade der urbane 
Transport gekühlter Lebensmittel ist ein 
wichtiger Anwendungsfall für den eActros“, 
so Patrick Gentner, Großkundenmanager 
bei Mercedes-Benz Lkw. „Der vollelektri-
sche Lkw verfügt über eine Reichweite von 
ca. 200 Kilometern mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 26 Tonnen. Bei einem 
Schnellladevorgang kann der eActros inner-
halb von nur zwei Stunden vollständig 
aufgeladen werden.“ 

Wasserstoff als Retter  
der Verkehrswende?
Allerdings sehen nicht wenige in Wasser-
stoff (H2) die Zukunft. So läuft unter dem 

MODERNES  
FAHRZEUGMANAGEMENT

Der Verkehr ist durch die fossilen Verbrennungsmotoren  
von Pkw und Lkw für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen 

verantwortlich. Ist nun Besserung in Sicht?

„Sollte sich der eActros  
im Praxistest als tauglich 
erweisen, wäre das ein  

großer Schritt.“

RKG Rheinische Kraftwagengesellschaft 
mbH & Co. KG gehört. Sie ist in Bonn und 
Teilen der angrenzenden Kreise als Vertre-
ter der Daimler AG für den Vertrieb von 
Mercedes-Benz-Personenwagen, -Nutzfahr-
zeugen und -Omnibussen verantwortlich. 

Dafür mitverantwortlich war, dass das  
Unternehmen 2020 im Bereich Karosserie- 
und Lackreparatur bemerkenswerte Prozess-
fortschritte in puncto Effektivität erzielen 
konnte. „Wir haben früher mit einer anderen 
Lackmarke gearbeitet, setzen jetzt aber gezielt 
die Komponenten des Standox Xtreme-Sys-
tems ein“, erklärt Andreas Frenzel, Manager 
des Bonner Autohauses. Die verschiedenen 
Xtreme-Komponenten – darunter Primer, 
Füller und Klarlacke – bieten in Verbin-
dung mit dem Basislacksystem Standoblue 
gerade für Werkstätten mit hohem Durch-
lauf Vorteile: Je nach Bedarf, Auslastung 

Bonner Autohaus verbessert seine  
Energieeffizienz mit Standox Xtreme

Produktivität und Effizienz sind zen-
trale Faktoren für den nachhaltigen 
Erfolg eines Unternehmens. Bei der 
Bonner Autohaus GmbH hat man im 
vergangenen Jahr in beiden Bereichen 
große Fortschritte gemacht – nicht 
zuletzt dank einer Umstellung in der 
hauseigenen Lackiererei

28. Februar 2021 – Die Bonner Autohaus 
GmbH (ehemals KaR) im Bonner Stadtteil 
Mehlem ist ein Betrieb mit beeindrucken-
den Leistungswerten: Allein 2020 wurden 
hier über 1.800 Aufträge bearbeitet, und 
trotz aller Einschränkungen durch die  
Corona-Maßnahmen konnte das Unter-
nehmen sein geplantes Ergebnis erreichen. 

Das Bonner Autohaus mit hat 38 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ist ein Unterneh-
men von Rau Automotive, zu der auch die 

oder Prioritätensetzung lassen sich sowohl 
Energieeinsparungen realisieren als auch 
Prozesszeiten deutlich verkürzen. 

In Mehlem hat das auf Anhieb funktioniert: 
„Wir haben 2020 unseren Energieverbrach 
um gut 20 Prozent oder rund 200.000 kWh 
senken können“, berichtet Andreas Frenzel. 

„Das verdanken wir zum einen unserer opti-
mierten Heizungsanlage, zum anderen aber 
der Tatsache, dass wir unsere Ofentrocknungs-
temperaturen mit den Xtreme-Lacken spür-
bar verringern konnten.“ Die Vorzüge des 
neuen Lacksystems schlagen sich nicht nur 
in der Energiebilanz, sondern auch in der 
praktischen Lackierarbeit nieder. „Die Xtreme-
Produkte lassen sich schnell und sehr sicher 
verarbeiten. Ihre Qualität ist erstklassig und 
sorgt für tadellose Arbeitsergebnisse“, lobt 
Frenzel. „Unsere Produktivität im Lackier-
bereich hat sich deutlich verbessert.“ Andreas 
Frenzel erwartet auch in Zukunft eine Fort-
setzung der positiven Entwicklung seines 
Betriebs, und dies trotz des herausfordern-
den Starts ins neue Jahr.

www.rkg.de/karosserie-lack

ADVERTORIAL

¹Barkauf-Aktion mit begrenztem Kontingent. Zzgl. des Bundesanteils der „Innovationsprämie“.²    
²Der Kauf und die Zulassung von neuen, vollelektrischen Fahrzeugen werden im Rahmen des 
Umweltbonus gefördert. Die Förderung leisten Automobilhersteller und Bund grundsätzlich zur 
Hälfte für Neufahrzeuge, die auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge stehen. Bei der „Innova-
tionsprämie“ wird der Bundesanteil am Umweltbonus für Fahrzeuge, die nach dem 03.06.2020 
zugelassen wurden, befristet bis zum 31.12.2021 verdoppelt. Für neue, vollelektrische Fahrzeuge 
mit einem Nettolistenpreis von > 40.000 € bis max. 65.000 € beträgt der Umweltbonus als 
„Innovationsprämie“ 7.500 € (Bundesanteil: 5.000 €, Herstelleranteil: 2.500 €). Die Höhe und die 
Berechtigung zur Inanspruchnahme der „Innovationsprämie“ bzw. des Umweltbonus sind durch 
die auf der Webseite des BAFA (www.bafa.de/umweltbonus) abrufbare Richtlinie geregelt. Es 
besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der „Innovationsprämie“ bzw. des Umweltbonus. 
Der Erhalt des Bundesanteils erfolgt vorbehaltlich einer positiven Entscheidung des Antrags 
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Der Umweltbonus endet mit 
Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Fördermittel, spätestens jedoch am 31.12.2025.

Der Antrieb: elektrisch.
Der Anreiz: bis zu 14.000 €¹.

31.05.2021Nur bis

Die vollelektrischen Transporter von Mercedes-Benz. 
Jetzt einmalig Elektroprämie sichern. Mehr Infos unter 
mercedes-benz.de/eRange und bei Ihrer RKG. 
#madetoperfom

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart 
RKG Rheinische Kraftwagengesellschaft mbH & Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, 
Bornheimer Straße 200, 53119 Bonn, Tel.: 0228 609 673, E-Mail: info@rkg.de, www.rkg.de

VERLAG SPEZIALVERLAG SPEZIAL
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Preisliste

S: 185 x 256 mm
A: 210 x 297 mm

S: 185 x170 mm
A: 210 x 196 mm

S: 122 x 256 mm
A: 134,5 x 297 mm

S: 185 x 134 mm
A: 210 x 160 mm

S: 90 x 256 mm
A: 102,5 x 297 mm 

S: 185 x 85 mm
A: 210 x101 mm

S: 58 x 256 mm
A: 70 x 297 mm

S: 185 x 65 mm
A: 210 x 91 mm

S: 42 x 256 mm
A: 54,5 x 297 mm

1/1 Seite 2/3 Seite quer 2/3 Seite hoch 1/2 Seite quer 1/2 Seite hoch 1/3 Seite quer 1/3 Seite hoch 1/4 Seite quer 1/4 Seite hoch

1/4 Seite Eck 1/6 Seite Eck 1/6 Seite quer 1/8 Seite quer 1/8 Seite hoch 1/8 Seite Eck 1/12 Seite Eck 
 
1/16 Seite hoch 1/16 Seite quer

S: 90 x 134 mm
A: keins

S: 58 x 134 mm
A: 70 x 160 mm

S: 185 x 50 mm
A: 210 x 76 mm

S: 185 x 32 mm
A: 210 x 58 mm

S: 42 x 134 mm
A: 54,5 x 160 mm

S: 90 x 65 mm
A: keins

S: 58 x 70 mm
A: keins

S: 42 x 65 mm
A: keins

S: 90 x 32 mm
A: keins

Druckunterlagen: druckoptimierte PDF-Dateien
Alle Farbanzeigen müssen in 4c (CMYK) angelegt werden. Bei Anlieferung von nicht repro fähigen  
Vorlagen werden die anfallenden Satzkosten mit 65,– € (netto zzgl. gesetzlicher MwSt.) berechnet.  
Darin enthalten sind zwei Korrekturläufe.

Anlieferung per E-Mail an: az@wirtschaft-brs.de 

S = Formate für Anzeigen im Satzspiegel (Breite x Höhe)
A = Formate für angeschnittene Anzeigen (Breite x Höhe)
zzgl. 3 mm Beschnittzugabe
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Preisliste

FORMAT ORTSPREIS GRUNDPREIS

1/1 Seite 4.119,15 € 4.692,45 €

2/3 Seite 2.778,30 € 3.258,15 €

1/2 Seite 2.116,80 € 2.486,40 €

1/3 Seite 1.433,25 € 1.681,05 €

1/4 Seite 1.085,70 € 1.277,85 €

1/6 Seite 760,20 € 892,50 €

1/8 Seite 567,00 € 667,75 €

1/12 Seite 385,35 € 453,60 €

1/16 Seite 307,65 € 363,30 €

Ortspreis: für Direkt-Kunden im Bezirk der IHK Bonn/Rhein-Sieg bei 
direkter Auftragserteilung

Grundpreis: für Werbeagenturen und Kunden außerhalb des Bezirks 
der IHK Bonn/Rhein-Sieg  
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUSCHLÄGE FÜR BESONDERE WERBEFLÄCHEN
2. und 3. Umschlagseite: 20 %
4. Umschlagseite: 25 %

RABATTE
bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten
3 Schaltungen: 5 %
6 Schaltungen: 10 %
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Preisliste

BEILAGEN
Ortspreis: 142,– € pro 1.000 Exemplare, zzgl. 
gesetzlicher MwSt., inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 149,– € pro 1.000 Exemplare, zzgl. 
gesetzlicher MwSt., inkl. Postvertriebsgebühr

Format: max. 200 mm breit x 287 mm hoch

Gewicht: max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Teilbelegung: ab ca. 10.000 Exemplaren nach 
einzelnen Postleitzahlen möglich. Die Abrech-
nung erfolgt nach kompletten Zustellbezirken.

BEIHEFTER
Ortspreis: 164,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 192,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Format: 200 x 290 mm (mehrseitig auf Anfrage)

Gewicht: 
max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Belegung: Nur Gesamtausgabe möglich

UMHEFTER
Ortspreis: 6.443,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Grundpreis: 7.551,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Format:
Außen: 100 x 241 mm
Innen: 100 x 297 mm

AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Nur möglich bei Schaltung einer Anzeige im 
Format 1/1 Seite 4c

Ortspreis: 46,– € pro 1.000 Exemplare

Grundpreis: 54,– € pro 1.000 Exemplare
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Preisliste

ANLIEFERUNG BEILAGEN UND BEIHEFTER
Ab 10.000 Exemplare + 2 % Zuschuss
(Genaue Spezifikation auf Anfrage)

LIEFERADRESSE FÜR BEILAGEN / BEIHEFTER /
AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Anlieferung spätestens 8 Werktage  
vor Erscheinen an:
Bonifatius Druck GmbH
Karl-Schurz-Str. 26
33100 Paderborn

Beilagen müssen bei Anlieferung mit einem  
Hinweis auf den Werbeträger, den Verlag und 
die Ausgabe versehen werden.

ZAHLUNGSINFORMATIONEN
- zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung 

ohne Abzug
- 2 % Skonto bei Vorauszahlung und 

Bankeinzugs verfahren

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer.

STORNO
Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich bis 
spätestens 12 Werktage vor dem vereinbarten 
Erscheinen der Insertion. Darüber hinaus wird 
der vollständige Schaltungspreis fällig. Die Stor-
nierung bedarf der Schriftform und kann per 
Post oder per E-Mail erfolgen. Eine telefonische 
oder mündliche Stornierung ist nicht möglich.

BANKVERBINDUNG
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE12 3305 0000 0000 5786 66
BIC: WUPSDE33XXX
UID (VAT): DE209843526
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Reichweitenanalyse 2018

DIE WIRTSCHAFT erscheint insgesamt 6 Mal im Jahr. Der Versand erfolgt einzeln via Postzeitungsdienst – ohne Streuverluste.  
So landet das IHK-Magazin unmittelbar auf den Schreibtischen aller relevanten Entscheidungsträger der regionalen Wirtschaft.

Höchste Reichweite bei Entscheidern im Mittelstand

Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2018, KANTAR TNS
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Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2018, KANTAR TNS

Reichweitenanalyse 2018
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Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2018, KANTAR TNS

Reichweitenanalyse 2018
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Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2018, KANTAR TNS

Reichweitenanalyse 2018

   



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WPPT : KOMMUNIKATION GMBH FÜR ANZEIGEN UND ANDERE WERBEMITTEL IM MAGAZIN „DIE WIRTSCHAFT“

Die nachfolgenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (nach-
folgend „die AGB“) regeln das  
Verhältnis zwischen dem Verlag 
wppt : kommunikation und dem  
Auftraggeber bei der Erteilung und 
Abwicklung von Anzeigenaufträgen 
für das vom Ver lag vermarktete 
Magazin „Die Wirtschaft“ soweit 
schriftlich nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. Ferner gelten diese 
AGB sinngemäß auch für die Auf-
träge von Beiheftern, Beiklebern 
oder technischen Sonderausführungen. 
Der Auftraggeber kann diese AGB 
jederzeit auf www.wirtschaft-brs.de
aufrufen, ausdrucken sowie herunter-
laden bzw. speichern.

1. Definitionen
1.1 „Angebot“ im Sinne dieser 

AGB ist das Angebot der 
wppt : kommunikation GmbH (nach-
folgend: „Verlag“) über die Schal-
tung und Veröffentlichung eines 
Werbemittels oder mehrerer Werbe-
mittel in Zeitschriften zum Zwecke 
der Verbreitung. Soweit nicht aus-
drücklich anders als verbindliches 
Angebot bezeichnet, sind Angebote 
des Verlages freibleibend, d. h. nicht 
bindend, und stehen unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit der  
angebotenen Leistungen.

1.2 „Anzeigenauftrag“ im Sinne 
dieser AGB ist das Angebot eines 
Auftraggebers über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen 
oder anderer Werbemittel (nach-
folgend insgesamt als „Anzeigen“ 

bezeichnet) eines Werbungtreiben-
den oder sonstigen Inserenten 
(nachfolgend insgesamt als „Wer-
bungtreibende“ bezeichnet) in einer 
Zeitschrift zum Zweck der Ver-
breitung. Auftraggeber kann eine 
Agentur oder direkt ein Werbung-
treibender sein.

1.3 Ein „Abschluss“ ist ein Ver-
trag über die Veröffentlichung 
mehrerer Anzeigen unter Beach-
tung der dem Auftraggeber gemäß 
Preisliste zu gewährenden Rabatte, 
wobei die jeweiligen Veröffent-
lichungen auf Abruf des Auftrag-
gebers erfolgen. Ist im Rahmen  
eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so muss das Erscheinungs-
datum der letzten Anzeige inner-
halb eines Jahres nach Erscheinen 
der ersten Anzeige liegen (nachfol-
gend als „Insertionsjahr“ bezeich-
net), sofern nicht im Einzelfall aus-
drücklich etwas anderes vereinbart 
worden ist.

1.4 Der Verlag kann einen Dritten 
zur Durchführung der Anzeigen-
vermarktung beauftragen. Der  
Beauftragte handelt im Namen  
und auf Rechnung des Verlags.

2. Vertragsschluss
2.1 Bei einem Anzeigenauftrag 

kommt ein Vertrag, soweit nicht 
ausdrücklich anders individuell ver-
einbart, durch Abdruck der Anzeige 
(bei mehreren Anzeigen der ersten 
Anzeige) oder durch Bestätigung 
des Verlags in Textform zustande. 

Sofern ein verbindliches Angebot 
durch den Verlag erfolgt, kommt der 
Vertrag durch die Annahmeerklärung 
des Auftraggebers zustande.

2.2 Soweit Agenturen Anzeigen-
aufträge erteilen, kommt der Ver-
trag, vorbehaltlich anderer schrift-
licher Vereinbarungen, mit der 
Agentur zustande. Die Agentur ist 
verpflichtet, dem Verlag auf Anfor-
derung vor Vertragsschluss einen 
Gewerbenachweis via Handelsregis-
terauszug und einen Mandatsnach-
weis zukommen zu lassen.

2.3 Anzeigenaufträge von Werbe- 
und Mediaagenturen werden nur 
für namentlich genau genannte 
Werbetreibende angenommen. Die 
Werbung für die Produkte oder 
Dienstleistungen eines anderen als 
des bei der Buchung angegebenen 
Werbetreibenden bedarf in jedem 
Fall der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Verlags.

2.4 Sofern der Vermarkter Auf-
träge oder Abschlüsse über Dritte 
vermarkten lässt, handeln diese 
Dritten als Vertreter des Verlags 
und auf dessen Rechnung. 

2.5 Soweit die Gewährung von 
AE nicht ausgeschlossen ist, wird 
für alle Aufträge, die über eine vom 
Verlag anerkannte Werbeagentur 
erteilt werden, eine Mittlergebühr 
von 15 % auf das Rechnungsnetto 
vergütet, d. h. auf die Rechnungs-
summe ohne Mehrwertsteuer nach 
Abzug von Rabatten. Ausgenommen 
davon sind Setup-Gebühren, tech-
nische Kosten sowie Vergütungen 

für Layout- und Kreativleistungen.
2.6 Änderungen und Ergänzun-

gen zu einem Vertrag sowie Abwei-
chungen von diesen AGB bedürfen 
der Textform. Für Vertragsänderun-
gen und -ergänzungen gilt dies auch 
für die Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

2.7 Bei Agenturbuchungen be-
hält sich der Vermarkter das Recht 
vor, Buchungsbestätigungen auch 
an den Auftraggeber der Agentur 
weiterzuleiten.

3. Anzeigenveröffentlichung
3.1 Sollen Anzeigen nur zu be-

stimmten Erscheinungsterminen 
oder an bestimmten Plätzen der 
Zeitschrift veröffentlicht werden,  
so bedarf es hierfür einer ausdrück-
lichen Vereinbarung mit dem Ver-
markter. Die Aufträge für diese  
Anzeigen müssen so rechtzeitig  
bei dem Vermarkter eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzei-
genschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist.

3.2 Ein Ausschluss von 
Konkurrenz anzeigen wird grund-
sätzlich nicht zugesagt.

 4. Pflichten des Auftrag -
gebers und Ablehnungsrecht 
des Verlages
4.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Inhalte, 
insbesondere seine Anzeigen, so 
ausgestaltet sind, dass sie nicht  

gegen gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen und insbesondere jugend-
schutz-, presse-, wettbewerbs-, 
datenschutz-, straf- und medien-
dienstrechtliche Vorschriften ein-
halten. Im Falle eines Verstoßes ge-
gen Satz 1 stellt der Auftraggeber 
den Verlag von allen etwaigen dem 
Verlag daraus entstehenden Kosten, 
einschließlich der Kosten der Rechts-
verteidigung, vollumfänglich auf 
erstes Anfordern frei. Eine Pflicht 
zur Prüfung der Werbemittel vor 
Schaltung und Veröffentlichung des 
Werbemittels besteht für den Ver-
lag nicht.

4.2 Der Verlag behält sich vor, 
Anzeigen oder andere Werbemittel 
abzulehnen, insbesondere, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Inhalt vom Deutschen 
Werberat in einem Beschwerde-
verfahren beanstandet wurde oder 
deren Veröffentlichung wegen  
des Inhalts, der Gestaltung, der 
Herkunft oder der technischen 
Form Rechte Dritter oder die Inter-
essen des Verlages verletzt oder 
andere Werbemittel (insbesondere 
Beilagen, Beiheftungen etc.) aus 
technischen Gründen nicht dem 
Objekt beigelegt bzw. beigeheftet 
werden können. Die Ablehnung  
einer Anzeige oder eines anderen 
Werbemittels wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt. Bei 
Anzeigen, die in ihrem Erscheinungs-
bild der redaktionellen Gestaltung 
der Zeitschriften entsprechen, be-



hält sich der Verlag im Sinne seines 
publizistischen Auftrages ein Ein-
spruchsrecht vor. Anzeigen, die  
redaktionell gestaltet sind, müssen 
sich eindeutig von der Grundschrift 
des Magazins unterscheiden. Anzei-
gen, die aufgrund ihrer Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht.

4.3 Werbemittel, die Werbung 
Dritter oder für Dritte enthalten 
(Verbundwerbung), bedürfen in  
jedem Einzelfall der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des  
Verlages. Die Werbungtreibenden 
sind namentlich zu benennen. Der 
Verlag behält sich die Erhebung  
eines Verbundaufschlags bzw. eine 
abweichende Rabattierung vor.

4.4 Ist der Auftraggeber wegen 
des Inhalts eines Werbemittels be-
reits abgemahnt worden bzw. wird 
abgemahnt oder hat er eine Unter-
lassungsverpflichtungserklärung 
bereits abgegeben oder gibt er eine 
solche ab, ist der Auftraggeber  
verpflichtet, den Verlag hierüber 
unverzüglich zu informieren. Unter-
lässt der Auftraggeber diese Obliegen-
heitspflicht, haftet der Verlag auch 
nicht für den dem Auftraggeber 
durch eine wiederholte Veröffent-
lichung der beanstandeten Anzeigen 
(-inhalte) entstehenden Schaden.

 5. Übermittlung von Druck-
unterlagen
5.1 Für die rechtzeitige Lieferung 

und die einwandfreie Beschaffen-
heit geeigneter Druckunterlagen 
oder anderer Werbemittel ist allein 

der Auftraggeber verantwortlich. 
Sofern nichts anderes mit dem Ver-
markter vereinbart wurde, sind die 
Druckunterlagen über die E-Mail- 
Adresse az@wirtschaft-brs.de anzu-
liefern. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, digitale Druckunterlagen 
als ordnungsgemäße, insbesondere 
dem im Vertrag genannten Format 
oder den dort enthaltenen techni-
schen Anforderungen – für die Ver-
öffentlichung in digitalen Ausgaben 
sind Vorlagen entsprechend den 
technischen Vorgaben des Verlags 
zur Erstellung und Übermittlung 
von Online-Werbemitteln anzulie-
fern – entsprechende Vorlagen für 
Anzeigen recht zeitig vor Schal-
tungsbeginn zur Verfügung zu stel-
len. Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

5.2 Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen. Bei schwierigen Satzarbeiten, 
die einen höheren als den üblichen 
Aufwand erfordern, behält sich der 
Verlag vor, diese dem tatsächlichen 
Aufwand entsprechend in Rechnung 
zu stellen. Vereinbart ist die für den 
belegten Titel nach Maßgabe der 
Angaben in der Preisliste sowie in 
der Auftragsbestätigung übliche 
Beschaffenheit der Anzeigen im 
Rahmen der gegebenen Möglichkei-
ten, die von den Druckunterlagen 
und der von der Druckerei einge-
setzten Technik bestimmt werden. 
Der Auftraggeber hat vor einer digi-

talen Übermittlung von Druckunter-
lagen dafür Sorge zu tragen, dass 
die übermittelten Dateien frei von 
Computerviren sind. Er ist insbe-
sondere verpflichtet, zu diesem 
Zweck handelsübliche Schutzpro-
gramme einzusetzen, die jeweils 
dem neuesten Stand zu entsprechen 
haben. Entdeckt der Vermarkter  
auf einer ihm übermittelten Datei 
Schadensquellen der vorbezeichne-
ten Art, wird der Vermarkter von 
dieser Datei keinen Gebrauch mehr 
machen und diese, soweit zur Scha-
densvermeidung bzw. -begrenzung 
(insbesondere zur Vermeidung des 
Übergreifens der Schadensquelle 
auf die EDV-Anlage des Verlags)  
erforderlich, löschen, ohne dass der 
Kunde in diesem Zusammenhang 
Schadensersatzansprüche geltend 
machen kann. Der Verlag behält 
sich vor, den Kunden auf Schadens-
ersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Kunden  
infiltrierte Schadensquellen dem 
Verlag Schäden entstanden sind.

5.3 Wenn ein Auftrag nicht oder 
falsch durchgeführt wird, weil der 
Auftraggeber seine Mitwirkungs-
pflichten verletzt, insbesondere 
Produktionsvorlagen nicht recht-
zeitig, unvollständig und/oder man-
gelhaft oder falsch gekennzeichnet 
abgeliefert wurden bzw. gemäß Ziff. 
5.3 gelöscht wurden, hat der Verlag 
dennoch Anspruch auf die verein-
barte Vergütung.

5.4 Digital übermittelte Druck-
vorlagen für Farbanzeigen können 
nur mit einem auf Papier gelieferten 
Farbproof zuverlässig verarbeitet 
werden. Ohne Farbproof sind Farb-

abweichungen unvermeidbar; sie 
lösen keinen Preisminderungsan-
spruch aus.

5.5 Unabhängig von den digitalen 
Druckunterlagen ist eine schriftliche 
Auftragserteilung mit Motivkenn-
zeichnung erforderlich. Die Anlie-
ferung der Druckunterlagen allein  
bedeutet keine Auftragserteilung.

5.6 Druckunterlagen werden  
nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung  
der Druck unterlagen endet einen 
Monat nach der erstmaligen Ver-
öffentlichung der Anzeige oder des 
anderen Werbemittels.

6. Mängel
6.1 Entspricht die Veröffent li-

chung der Anzeige nicht der ver-
traglich geschuldeten Beschaffen-
heit bzw. Leistung, so hat der 
Auf traggeber Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in  
dem Ausmaß, in dem der Zweck  
der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Der Verlag hat das Recht, eine Er-
satzanzeige bzw. Ersatzveröffent-
lichung zu verweigern, wenn (a) 
diese einen Aufwand erfordert, der 
unter Beachtung des Inhalts des 
Schuldverhältnisses und der Gebote 
von Treu und Glauben in einem  
groben Missverhältnis zu dem Leis-
tungsinteresse des Auftraggebers 
steht, oder (b) diese für den Verlag 
nur mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich wäre. Lässt der Ver-
lag eine ihm für die Ersatzanzeige 
oder die Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels gesetzte ange-

messene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentli-
chung erneut nicht einwandfrei, so 
hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgän-
gigmachung des Auftrages. Bei un-
wesentlichen Mängeln der Anzeige 
oder der Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels ist die Rückgän-
gigmachung des Auftrags ausge-
schlossen.

6.2 Der Auftraggeber wird die 
Anzeige unverzüglich nach Veröffent-
lichung überprüfen. Soweit der Auf-
traggeber Kaufmann ist, müssen 
Mängelrügen unverzüglich nach 
Veröffentlichung gegenüber dem 
Verlag geltend gemacht werden, es 
sei denn, es handelt sich um nicht 
offensichtliche Mängel, dann gilt 
eine Frist von sechs Monaten. Soweit 
der Auftraggeber Verbraucher ist, 
müssen Reklamationen bei offen-
sichtlichen Mängeln binnen zwei 
Wochen, bei nicht offensichtlichen 
Mängeln binnen eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn 
geltend gemacht werden.

6.3 Der Verlag haftet für sämtliche 
Schäden, gleich ob aus vertraglicher 
Pflichtverletzung oder aus unerlaub-
ter Handlung, nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: (a) Bei 
grober Fahrlässigkeit beschränkt 
sich die Haftung gegenüber Unter-
nehmern auf den Ersatz des typi-
schen vorhersehbaren Schadens; 
diese Beschränkung gilt nicht, so-
weit der Schaden durch gesetzliche 
Vertreter oder leitende Angestellte 
des Verlags verursacht wurde. (b) 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 
der Verlag nur, wenn eine wesent-



liche Vertragspflicht verletzt, eine 
Garantie übernommen oder arglistig 
getäuscht wurde. In solchen Fällen 
ist die Haftung auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Im Falle einer Haftung nur für den 
typischen vorhersehbaren Schaden 
besteht keine Haftung für mittel-
bare Schäden, Mangel folgeschäden 
oder entgangenen Gewinn.

6.4 Alle gegen den Verlag gerich-
teten Ansprüche aus vertraglicher 
Pflichtverletzung verjähren in einem 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässi-
gem Verhalten beruhen oder es  
sich um eine Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit handelt; in 
solchen Fällen richtet sich die Ver-
jährungsfrist nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

6.5 Bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie bei 
einer Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit haftet der Verlag 
unbegrenzt nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

7. Probeabzüge
Probeabzüge werden nur auf 

ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Verlag berücksichtigt alle  
Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum 
Anzeigenschluss oder innerhalb  
der bei der Übersendung des Probe-
abzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden. 

8. Zahlungen
8.1 Die Rechnung ist innerhalb 

der aus der Rechnung ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im 

einzelnen Fall schriftlich etwas  
anderes vereinbart ist. Der Verlag 
behält sich vor, aus begründetem 
Anlass, wie z. B. Neuaufnahme der 
Geschäftsbeziehung, Vorauszah-
lung zum Anzeigenschluss zu ver-
langen. 

8.2 Der Auftraggeber kann gegen 
Ansprüche des Verlags nur mit einer 
unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufrechnen. 
Sofern der Auftraggeber Unterneh-
mer ist, ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur befugt, 
sofern der Gegenanspruch unbe-
stritten oder rechtskräftig festge-
stellt ist und auf demselben Vertrags-
verhältnis beruht.

8.3 Bei Zahlungsverzug werden 
zusätzlich zu den gesetzlichen Ver-
zugszinsen angemessene Mahn-
gebühren erhoben. Der Verlag kann 
darüber hinaus die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Anzeigenauf-
trages oder Abschlusses bis zur Be-
zahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen.

8.4 Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Lauf-
zeit eines Vertrages das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages zum Anzeigenschluss-
termin und von dem Ausgleich offe-
ner Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

8.5 Beanstandungen jeglicher 
Art die Rechnung betreffend sind 
unverzüglich, spätestens jedoch 

binnen 2 Wochen in schriftlicher 
oder fernschriftlicher Art anzuzei-
gen. Geschieht dies nicht, verfällt 
ein etwaiger Anspruch auf Rech-
nungsskontierung.

9. Anzeigenbeleg
Der Verlag liefert auf Wunsch ei-

nen Beleg für Anzeigen und andere 
Werbemittel; der Verlag behält sich 
vor, hierfür eine gesonderte Vergü-
tung zu verlangen. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsver-
bindliche Bescheinigung des Ver-
lags über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

10. Preislisten
10.1 Preise verstehen sich stets 

zuzüglich der jeweils gesetzlich gel-
tenden Umsatzsteuer; das gilt ins-
besondere für in Werbeaufträgen 
und Preislisten genannte Preise.

10.2 Der Verlag ist berechtigt, 
die Preise jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu ändern. Preisände-
rungen für Anzeigenverträge sind 
wirksam, wenn sie vom Verlag min-
destens einen Monat vor Veröffent-
lichung der Anzeige angekündigt 
werden; in diesem Falle steht dem 
Auftraggeber ein Rücktrittsrecht 
zu. Das Rücktrittsrecht muss inner-
halb von 14 Tagen in Textform nach 
Zugang der Änderungsmitteilung 
über die Preiserhöhung ausgeübt 
werden. Das Rücktrittsrecht gilt 
nicht für im Dauerschuldverhältnis 
abzuwickelnde Aufträge. Hier treten 
Änderungen der Preisliste sofort in 
Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen ist.

11. Rechteübertragung 
11.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Druck-
unterlagen Rechte Dritter nicht 
verletzen. Er erklärt, Inhaber sämt-
licher für die Schaltung und Ver-
öffentlichung der von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
erforderlichen Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte und hierüber ver-
fügungsberechtigt zu sein. Im Falle 
der Anzeigenerstellung durch den 
Verlag erklärt der Auftraggeber zu-
dem, alle zur Erstellung der Anzeige 
erforderlichen Rechte zu besitzen. 
Er stellt den Verlag insofern von  
allen Ansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern frei. Dies umfasst auch 
die Kosten zur Rechtsverteidigung. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den 
Verlag mit Informationen und Un-
terlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen.

11.2 Der Auftraggeber überträgt 
dem Verlag an den von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
die für die Erstellung und die Veröf-
fentlichung der Werbung in Print-, 
Online- und Telemedien aller Art, 
einschließlich Internet, erforderlichen 
nichtausschließlichen urheberrecht-
lichen Nutzungs-, Leistungsschutz-, 
Marken- und sonstigen Rechte, ins-
besondere das Recht zur Vervielfäl-
tigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlichen Zugänglich-
machung, Entnahme aus einer Daten-
bank und zum Abruf, und zwar zeit-
lich und inhaltlich in dem für die 
Durchführung des Auftrags notwen-
digen Umfang. Der Verlag erhält zu-
dem zeitlich unbegrenzt das Recht 

zur Eigenwerbung des Verlags bzw. 
der jeweiligen Objekte. Die vorge-
nannten Rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen 
und sind frei auf Dritte übertragbar.

11.3 Etwaige den Angeboten des 
Verlags zugrundeliegende Konzepte 
und Bestandteile sind urheber- und 
wettbewerbsrechtlich geschützt 
und vom Auftraggeber vertraulich 
zu behandeln. Diese Konzepte dürfen 
insbesondere weder in dieser noch 
in abgewandelter Form an Dritte 
weitergegeben noch von dem Auf-
traggeber außerhalb des Vertrags-
umfangs für eigene Zwecke genutzt 
werden.

11.4 Wird im Zusammenhang mit 
der Anzeige eine Grafik oder in 
sonstiger Art und Weise der Name, 
das Logo, das Unternehmenskenn-
zeichen, die Marke, ein Werktitel 
oder eine sonstige geschäftliche 
Bezeichnung verwendet, so gewährt 
der Auftraggeber dem Verlag für 
die Dauer des Vertrages das nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare 
Recht zur Nutzung der Grafik oder 
der entsprechenden Zeichen in der 
jeweiligen Anzeige.

11.5 Vom Verlag für den Auftrag-
geber gestaltete Anzeigenmotive 
(Promotions) dürfen nur für Anzei-
gen in den dafür bei dem Verlag  
gebuchten Titeln/Ausgaben verwen-
det werden. Weitere Rechte werden 
nicht eingeräumt.

12. Laufzeit
12.1 Der Vertrag endet mit Ablauf 

der vereinbarten Vertragslaufzeit.
12.2 Das Recht zur außerordent-

lichen Kündigung aus wichtigem 



Grund nach vorheriger Abmahnung 
bleibt hiervon unberührt. Die Kün-
digung hat schriftlich zu erfolgen. 
Ein Recht zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn eine der Parteien 
trotz einer schriftlichen Abmah-
nung wiederholt eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt, eine fort-
dauernde Vertragsverletzung inner-
halb angemessener Frist nicht  
abstellt oder deren Folgen nicht  
beseitigt, gegen eine und/oder  
beide Parteien und/oder gegen die 
vom Verlag vermarktete Zeitschrift 
infolge einer vertragsgegenständ-
lichen Leistung eine Abmahnung 
erfolgte und/oder eine einstweilige 
Verfügung erwirkt wurde oder für 
den Verlag der begründete Verdacht 
besteht, dass der Auftraggeber oder 
die von ihm zur Verfügung gestellten 
Inhalte gegen geltende rechtliche 
Bestimmungen, insbesondere des 
Strafgesetzbuches oder die gelten-
den Werberichtlinien, verstößt bzw. 
verstoßen hat; ein begründeter Ver-
dacht besteht, sobald dem Verlag 
auf Tatsachen gestützte Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen 
rechtliche Bestimmungen vorliegen, 
insbesondere ab der Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens gegen den 
Verlag, den Auftraggeber und/ oder 
gegen die vom Verlag vermarkteten 
Zeitschriften bzw. ab der Aufforde-
rung zu einer Stellungnahme durch 
die zuständigen Stellen. Ein Grund 
zur fristlosen Kündigung ist auch 
gegeben, wenn über das Vermögen 
eines Vertragspartners ein Insol-
venzverfahren eröffnet oder man-
gels Masse nicht eröffnet bzw.  

ein diesbezüglicher Antrag gestellt 
wird und der betroffene Vertrags-
partner trotz entsprechender Auf-
forderung die offenbare Unbegrün-
detheit des Antrags nicht binnen 
einer angemessenen Frist nach-
weist. Ein Grund zur fristlosen Kün-
digung besteht darüber hinaus, 
wenn gegen eine der Vertragspar-
teien Vollstreckungsmaßnahmen 
ausgebracht und nicht innerhalb 
von einem Monat aufgehoben wurden.

13. Störungen des Vertrags-
verhältnisses bei höherer Gewalt
Bei Betriebsstörungen oder in 

Fällen höherer Gewalt, Arbeits-
kampf, Beschlagnahme, Verkehrs-
störungen, allgemeiner Rohstoff- 
oder Energieverknappung und 
dergleichen – sowohl im Betrieb 
des Verlag als auch in fremden Be-
trieben, deren sich der Verlag zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 
bedient – hat der Verlag Anspruch 
auf volle Bezahlung der veröffent-
lichten Anzeigen, wenn das Ver-
marktungsobjekt mit 80 % der im 
Durchschnitt der letzten vier Quar-
tale verkauften oder auf andere 
Weise zugesicherten Auflage vom 
Verlag ausgeliefert worden ist. Bei 
geringeren Auslieferungen wird  
der Rechnungsbetrag im gleichen 
Verhältnis gekürzt, in dem die zu-
gesicherte Auflage zur tatsächlich 
ausgelieferten Auflage steht. Der 
Verlag behält sich vor, aus aktuel-
lem Anlass Erscheinungstermine  
zu verschieben. Dem Auftraggeber 
erwachsen daraus keinerlei Ansprü-
che gegenüber dem Verlag.

14. Einschaltung Dritter
Der Auftraggeber bedarf zur voll-

ständigen oder teilweisen Übertra-
gung seiner Rechte und Pflichten 
aus dem Anzeigenauftrag der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung 
des Vermarkters. Der Verlag ist  
berechtigt, sich zur Erfüllung seiner 
Verbindlichkeiten aus dem Anzeigen-
auftrag Dritter zu bedienen.

15. Vertraulichkeit und Presse
15.1 Soweit nicht schriftlich an-

ders vereinbart, werden die Vertrags-
parteien Einzelheiten des Vertrags-
verhältnisses, insbesondere die 
Preise und Konditionen, sowie über 
Geschäftsgeheimnisse, von denen 
sie im Rahmen der Vertragsdurch-
führung unmittelbar oder mittelbar 
durch die jeweils andere Partei 
Kenntnis erlangen, streng vertrau-
lich behandeln. Dies gilt nicht, 
wenn eine Offenlegung gerichtlich 
oder behördlich angeordnet wird 
oder zur gerichtlichen Durchset-
zung eigener Rechte gegen die  
jeweils andere Vertragspartei er-
forderlich ist. Der Vermarkter ist 
darüber hinaus berechtigt, den  
Inhalt des Anzeigenauftrags den 
gemäß Ziffer 16 eingeschalteten 
Dritten sowie verbundenen Unter-
nehmen gemäß §§ 15 ff. Aktien-
gesetz offenzulegen. Die Verpflich-
tung besteht während der gesamten 
Vertragslaufzeit und unbegrenzt 
über eine Beendigung hinaus.

15.3 Presseerklärungen sowie 
sonstige öffentliche Verlautbarun-
gen gegenüber Dritten über die  
Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Verlag und dem Auftraggeber oder 

bezüglich der Details getroffener 
Vereinbarungen bedürfen der  
vorherigen Freigabe des Verlags. 
Dies gilt ebenso für Logoveröffent-
lichungen für vom Verlag gelieferte 
Logos.

16. Schlussbestimmungen
16.1 Etwaige zusätzliche in der 

Preisliste enthaltene Geschäfts-
bedingungen gelten ergänzend  
zu diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

16.2 Soweit nach diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
Schriftform erforderlich ist, wird 
diese durch die Textform gewahrt.

16.3 Änderungen der AGB wer-
den dem Auftraggeber schriftlich 
mitgeteilt. Sie gelten als vom Auf-
traggeber genehmigt, sofern dieser 
nicht binnen eines Monats ab Mit-
teilung schriftlich widerspricht.

16.4 Allgemeine Vertrags- oder 
Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers werden hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen. Dies gilt auch 
dann, wenn den Bedingungen des 
Auftraggebers nicht ausdrücklich 
widersprochen wurde und/oder der 
Verlag die Leistungen wider-
spruchslos erbringt, d. h. Werbemit-
tel widerspruchslos geschaltet und 
veröffentlicht werden.

16.5 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlags. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder bei öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen ist bei Klagen Gerichtsstand 
der Sitz des Verlags. Bei Nichtkauf-
leuten bestimmt sich der Gerichts-
stand nach den gesetzlichen Vor-

schriften. Es gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

16.6 Sollten einzelne Bestim-
mungen des Vertrages einschließ-
lich dieser Regelungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder soll-
te der Vertrag eine Lücke enthalten, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich,  
anstelle einer unwirksamen Bestim-
mung eine gültige Vereinbarung  
zu treffen, deren wirtschaftlicher 
Erfolg dem der unwirksamen so 
weit wie möglich nahekommt.
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